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43 Wirksamwerden der 220. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB)
 Arbeitstitel: Fuchskaule in Köln-Porz-Elsdorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16. September 2021 folgende Änderung des Flächennut-zungsplans gemäß § 5 Absatz 5 Bau-
gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) festgestellt:

220. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk Porz, Köln-Porz-Elsdorf
Arbeitstitel: Fuchskaule in Köln-Porz-Elsdorf

Das Änderungsgebiet wird begrenzt durch die Fuchskaule im Süden, die Friedrich-Hirsch-Straße im Norden, die Bebauung der 
Gilsonstraße im Osten und landwirtschaftliche Fläche im Westen und befindet sich im Stadtbezirk 7, Köln-Porz.

Mit Antrag vom 29. Oktober 2021 wurde der Bezirksregierung Köln die 220. Flächennut-zungsplan-Änderung zur Genehmigung 
nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch vorgelegt.
Die Bezirksregierung Köln erteilte mit Schreiben vom 21. Januar 2022 die Genehmigung für diese Änderung.

Die 220. Änderung einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Köln, Zimmer 09.A 05 a, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

	 Montag und Donnerstag	 von 8 Uhr bis 16 Uhr
	 Dienstag			   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag	 von 8 Uhr bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 220. Än- 
derung des FNP wirksam.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1  
bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 Bauge-
setzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,
c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-bei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 10. Februar 2022
Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker
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44 Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 Arbeitstitel: „Fuchskaule“ in Köln-Porz-Elsdorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16. September 2021 den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Änderungsgesetzes  
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 76381/02 (vorhabenbezogener Bebauungsplan) mit gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen der Straße Fuchskaule im Süden und der Friedrich-Hirsch-Straße im Norden, im 
Osten begrenzt durch die Bebauung entlang der Gilsonstraße und im Westen durch die landschaftliche Nutzung
Arbeitstitel: „Fuchskaule“ in Köln-Porz-Elsdorf

Der Bebauungsplan Nummer 76381/02 einschließlich der Begründung und der zusammen-fassenden Erklärung nach § 10 Ab-
satz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 
Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

	 Montag und Donnerstag	 von 8 Uhr bis 16 Uhr
	 Dienstag			   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag	 von 8 Uhr bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der Bebau-
ungsplan Nummer 76381/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1  
bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 Bauge-
setzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, nach  
§ 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens und nach § 214 
Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründet, ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,
c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-bei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 10. Februar 2022
Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker
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45 B EKANNTMACHUNG der Bezirksregierung Köln 
Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gem. §§ 8 ff. WHG für die Entnahme von Grundwasser durch  
die RheinEnergie AG, Parkgürtel 24, 50823 Köln (Az.: 54.1-1.1-(11.0)-44)

Die RheinEnergie AG hat gemäß §§ 8 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Erteilung einer wasserrechtlichen gehobe-
nen Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser beantragt, um es für die Betriebswasserversorgung des Heizwerkes Südstadt 
am Zugweg zu verwenden.

Die Förderung des Grundwassers erfolgt über die zwei vorhandenen Brunnen HKWSEV4 und HKWSEV 6 auf dem Grundstück 
der Stadt Köln, Gemarkung Köln, Flur 32, Flurstück 222. Beantragt wird die Entnahme von Grundwasser in einer Menge von 
maximal 265 m3/h, 4.360 m3/d und 1.120.000 m3/a.

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Nr. 13.3.2. der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für eine 
Grundwasserförderung in einer jährlichen Menge von 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen. Dabei ist aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 des UVPG 
aufgeführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Diese Prüfung hat ergeben, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Für den Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung und die dazugehörigen Antragsunterlagen (Pläne, Zeichnungen 
und Erläuterungen), aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens des Unternehmens ergeben, ist gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 
Landeswassergesetz NRW (LWG) in Verbindung mit § 73 Abs. 3 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) 
für die Dauer eines Monats eine Auslegung zur Einsichtnahme in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich 
auswirken wird, vorgeschrieben.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen beschränkten Zugänglichkeit der Rathäuser für die Öf-
fentlichkeit kann eine solche Einsichtnahmemöglichkeit nicht im üblichen Umfang gewährleistet werden. Gemäß § 3 Abs. 1 
des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) ersetze ich deshalb die vorgesehene Auslegung durch eine Internetveröffentli-
chung. In der Zeit vom 24.02.2022 bis einschließlich zum 23.03.2022 werden der Antrag und die zugehörigen Unterlagen sowie 
diese Bekanntmachung auf folgender Internetseite der Bezirksregierung Köln zugänglich gemacht:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html

Während dieses Zeitraums der Internetveröffentlichung besteht als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1  
PlanSiG die Möglichkeit, im Zeitraum vom 24.02.2022 bis einschließlich zum 23.03.2022 nach individueller Terminvereinbarung  
durch die Stadt Köln im Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2 Einsicht in den Antrag und die Unterlagen in Papierform zu neh- 
men. Termine können über das E-Mail-Postfach 572-IWA@stadt-koeln.de oder unter den Telefonnummern 0221 221-23782 
bzw. -34935 vereinbart werden.

BesucherInnen sind angehalten, während der Einsichtnahme vor Ort in den Dienstgebäuden der Stadt Köln die jeweils gelten-
den Regelungen zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu beachten.

Maßgeblich ist der Inhalt des in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln veröffentlichten Bewilligungsantra-
ges mit den dazugehörigen Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bis spätestens zwei 
Wochen nach dem Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich 06.04.2022, schriftlich bei der Stadt Köln, Umwelt- und 
Verbraucherschutzamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln bei der Bezirksregierung Köln, 50606 Köln Einwendungen erheben. 
Die Einwendungen sind jeweils mit vollständigem Namen und der vollen leserlichen Anschrift an die Stadt Köln oder die Bezirks-
regierung Köln zu richten.

Daneben kann innerhalb der genannten Frist – je nach aktueller Pandemie-Situation – möglicherweise auch eine Erhebung von 
Einwendungen zur Niederschrift nach individueller Terminabstimmung möglich sein. Bitte erfragen Sie dies bei der Stadt Köln 
unter den o.g. Kontaktdaten oder bei der Bezirksregierung Köln unter 0221/147-2409.

Sollte eine Niederschrift aufgrund der aktuellen Pandemie nicht möglich sein (§ 4 Abs. 1 PlanSiG), besteht stattdessen gemäß  
§ 4 Abs. 2 PlanSiG ergänzend die Möglichkeit, innerhalb der genannten Frist Einwendungen generell auch als elektronische 
Erklärung per E-Mail unter der E-Mail-Adresse Einwendungen54@bezreg-koeln.nrw.de abzugeben.

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen Entscheidungen nach § 74 VwVfG NRW einzulegen, können innerhalb der vorgenannten Frist, 
d.h. bis 06.04.2022, gemäß § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben.

Mit Ablauf der Frist sind für dieses Verwaltungsverfahren gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 und 5 VwVfG NRW alle Einwendungen und 
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Aus der Einwendung bzw. Stellungnahme sollten zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung 
hervorgehen. Die Einwendung sollte unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen sein.

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
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Die Einwendungen und Stellungnahmen werden der RheinEnergie AG sowie – soweit erforderlich – weiteren Fachbehörden be-
kannt gegeben. Auf Verlangen der Einwenderin bzw. des Einwenders wird deren bzw. dessen Name und Anschrift unkenntlich 
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.

Sollten gegen das Vorhaben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Einwendungen erhoben werden bzw. Stellungnahmen 
von Fachbehörden oder von Vereinigungen gemäß § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW eingehen, so wären diese mit dem Antragstel-
ler, den Behörden und Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben (Ver-
fahrensbeteiligte),	mündlich	zu	verhandeln.	Darüber,	in	welcher	ggf.	durch	die	Regelungen	des	PlanSiG	modifizierten	Form	die	
mündliche Verhandlung durchgeführt wird, werde ich die Verfahrensbeteiligten rechtzeitig schriftlich benachrichtigen. Der Träger 
des Vorhabens, die Behörden und diejenigen, die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, werden zur 
mündlichen Verhandlung schriftlich geladen. Sind außer der Ladung des Verfahrensbeteiligten mehr als 50 Ladungen vorzuneh-
men, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Ebenso kann die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme an der mündlichen Verhand-
lung oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht erstattet.

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf der Internetveröffentlichung bei 
der für das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung angeforderter Informationen bzw. der Beantwortung gestellter 
Fragen unberührt bleibt.

Köln, den 14.02.2022
Im Auftrag
gez.: Heimbach

Nachrichtliche Hinweisveröffentlichungen
Die folgenden Dokumente wurden auf der Internetseite der Stadt Köln unter  
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/ bereitgestellt und damit öffentlich bekanntgemacht

46  Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Ausweisung ihres Stadtgebietes als gesicherte Brauchtumszone  
in der Zeit vom 24. Februar bis zum 1. März 2022

Öffentliche Bekanntmachung vom 14.02.2022

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.14_0032-02_av_brauchtumszone_karne-
val-2022.pdf

47	 	Allgemeinverfügung	zur	Aufhebung	der	Maskenpflicht	auf	dem	Gebiet	der	Stadt	Köln	mit	Ablauf	 
des 23. Februar 2022

Öffentliche Bekanntmachung vom 14.02.2022

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.14_0033-02_av_aufhebung-maskenpflicht.pdf

48 Radon-Bodenluftmessungen in Nordrhein-Westfalen

Öffentliche Bekanntmachung vom 16.02.2022

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.16_0036-02_radon-bodenluftmessungen.pdf

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.14_0032-02_av_brauchtumszone_karneval-2022.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.14_0032-02_av_brauchtumszone_karneval-2022.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.14_0033-02_av_aufhebung-maskenpflicht.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.16_0036-02_radon-bodenluftmessungen.pdf
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt
G 2663

49  Ortsübliche Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls nach §§ 5 Absatz 2 und 7 Absatz 1 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Bau und Betrieb einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe durch  
die STRABAG AG, Siegburger Str. 237–239, 50679 Köln

Öffentliche Bekanntmachung vom 15.02.2022

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.15_0035-02_umweltvertraeglichkeitsprue-
fung.pdf

50 V ertretung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln  
der Stadt Köln

Öffentliche Bekanntmachung vom 15.02.2022

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.15_0034-02_veranstaltungszentrum-koeln_
betriebsleitung.pdf

Termine	von	öffentlichen	Sitzungen	der	Ausschüsse	und	Bezirksvertretungen	finden	Sie	im	Internet	unter:
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/
Die Sitzung des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Nähere	Informationen	finden	Sie	auf	der	Homepage	der	Stadt	Köln	unter
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Benachrichtigungen	über	öffentliche	Zustellungen	finden	Sie	im	Internet	unter	https://www.stadt-koeln.de/oeffentliche-zustellungen
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bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.

Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekündigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung berechnet.

Das Amtsblatt kann gebührenfrei im Bürgerbüro, Laurenzplatz 4, 50667 Köln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 ” in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln, eingesehen werden.
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https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2022/2022.02.15_0034-02_veranstaltungszentrum-koeln_betriebsleitung.pdf
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